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Meinen Eltern 





Vorwort 

Die von mir hier vorgenommene Untersuchung des Mordqualifikations-
merkmals der Verdeckungsabsicht hat im Wintersemester 1995/1996 der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln als Dissertation 
vorgelegen. Für die nunmehrige Veröffentlichung in der Reihe "Kölner Kri-
minalwissenschaftlichen Schriften" konnten Rechtsprechung und Schrifttum 
bis Oktober 1996 berücksichtigt werden. 

Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bei meinem Doktorvater, Herrn 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans Joachim Hirsch (Universität zu Köln), bedan-
ken, der mir nicht nur bei der Auswahl des Dissertationsthemas behilflich 
war, sondern das Gedeihen meiner Arbeit mit zahlreichen wertvollen Rat-
schlägen gefördert hat. 

Köln, im Oktober 1996 

Dietmar Weiß 
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Einführung in die Problematik 

Die Verdeckungstötung gehört neben der Heimtücke und den niedrigen Be-
weggründen zu den umstrittensten Mordqualifikationsmerkmalen. An ihr 
scheiden sich die Geister. Die einen wollen sie möglichst weit auslegen: je-
desmal, wenn der Täter in der Absicht tötet, eine andere Straftat zu verheim-
lichen, soll Mord vorliegen. Andere wollen die Verdeckungstötung möglichst 
eng auslegen. Als einschränkende zusätzliche Kriterien erfreuen sich dabei 
die Überlegung und die besondere Verwerflichkeit der Tat großer Beliebtheit. 
Eine Tötung die zur Verheimlichung einer anderen Straftat erfolgte, soll da-
her nur Mord sein, wenn entweder der Täter die Tötung schon vor Begehung 
der Straftat geplant hatte oder sie, aus welchen Gründen auch immer, als be-
sonders verwerflich erscheint, andernfalls liege nur Totschlag vor. Wie so 
häufig im Strafrecht, verläuft die Grenze des Meinungsstreits zwischen lite-
ratur und Rechtsprechung. 

Handelt es sich bei dieser Auseinandersetzung noch um einen Streit von 
praktischer Bedeutung oder ist er nicht schon lange zu einem "akademischen 
Glasperlenspiei" degeneriert? Die Frage ist erlaubt, denn der Gesetzgeber hat 
mit Einführung des § 57a StGB die absolute Strafandrohung für Mord relati-
viert. So kann der wegen Mordes Verurteilte nach fünfzehn Jahren Freiheits-
entzug mit einer Aussetzung des Strafrestes zur Bewährung rechnen. Es ist 
durchaus möglich, daß § 57a StGB zumindest faktisch die lebenslange Frei-
heitsstrafe über kurz oder lang abschaffen wird. Hat dies nicht wenigstens die 
Folge, daß der Streit um die einzelnen Mordqualifikationsmerkmale letztlich 
genau so bedeutsam oder unbedeutsam wird, wie die zahlreichen anderen Ab-
grenzungsprobleme im Strafrecht auch? 

Aber schon eine oberflächliche Untersuchung zeigt, daß die Frage nach der 
Einstufung der Verdeckungstötung in den Kategorien Mord und Totschlag 
immer noch beachtliche Konsequenzen hat, eine klare, rational nachvollzieh-
bare Lösung dieses Problems daher angezeigt ist. 

Der Grund dafür, daß die Einordnung einer Tötung als Mord oder Tot-
schlag nach wie vor von großer Bedeutung ist, darf in dem Verhältnis dieser 
beiden Vorschriften zueinander erblickt werden. Vergleicht man dieses mit 
dem Verhältnis anderer Strafvorschriften zueinander, die ebenfalls eine enge 
Verwandtschaft aufweisen (und deren Abgrenzung voneinander oft genauso 

1 Weiß 



2 Einführung in die Problematik 

umstritten ist, wie z.B. bei Diebstahl und Raub), tauchen Besonderheiten auf, 
die eine gewisse Einmaligkeit begründen. 

Begründet sind diese Besonderheiten vor allem in dem sog. Exklusivitäts-
Absolutheits-Mechanismus' des § 211 StGB. Die Exklusivität des § 211 
StGB ergibt sich daraus, daß bei Vorliegen nur eines einzigen Mordqualifika-
tionsmerkmals der Rückgriff auf den Totschlag einschließlich der ihn privile-
gierenden Vorschriften (insbesondere § 213 StGB) ausgeschlossen ist. Gekop-
pelt ist diese Exklusivität des § 211 StGB mit einer absoluten Straf an-
drohung: liegt ein MordqualifIkationsmerkmal vor, darf als einzige mögliche 
Strafe nur noch die lebenslängliche Haftstrafe (bzw. unter Berücksichtigung 
des § 57a StGB eine fünfzehnjährige Freiheitsstrafe) verhängt werden, sofern 
nicht die sog. Vermeidungsstrategien2 der Strafgerichte verfangen. Daraus 
folgt: Konnte man bei einer vorsätzlichen Tötung, wie auch immer, die An-
nahme eines MordqualifIkationsmerkmals vermeiden, ist dem Gericht ein 
Strafrahmen von fünf bis fünfzehn Jahren eröffnee Entscheidet sich das Ge-
richt, einen minder schweren Fall des Totschlags i.S.v. § 213 StGB anzuneh-
men (insbesondere die vom Gesetzgeber nicht weiter präzisierte äußerst dehn-
bare 2. Alternative des § 213 StGB), darf es im Strafmaß sogar bis auf sechs 
Monate heruntergehen, also praktisch in die Bereiche der Bagatellstrafen vor-
dringen (zumal eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten wegen § 56 Abs. I 
StGB regelmäßig zur Bewährung auszusetzen ist). Konnte dagegen die An-
nahme eines MordqualifIkationsmerkmals nicht vermieden werden, muß das 
Gericht auf lebenslange Haft (bzw. unter Berücksichtigung des § 57a StGB 
fiinfzehn Jahren) erkennen, selbst dann, wenn die Voraussetzungen der doch 
sehr verständlichen Milderung des § 213 I. Alternative erfiillt sind. Die Ein-
ordnung einer Tat als Mord oder Totschlag kann also über die Verhängung 
einer unbedeutenden Strafe oder die Vernichtung der gesellschaftlichen, wirt-
schaftlichen und wohl auch psychischen Existenz eines Menschen entschei-
den. 

Des weiteren ist es auch unter psychologischen Gesichtspunkten sehr zwei-
felhaft, die Möglichkeit der Aussetzung der lebenslangen Freiheitsstrafe nach 
fiinfzehn Jahren mit einer von vornherein zeitig begrenzten Freiheitsstrafe zu 
vergleichen. Selbst wenn man unterstellt, daß der § 57a StGB in Zukunft ei-
nen gewissen Automatismus entwickeln wird, ändert dies nichts daran, daß 

'Dieser Begriff dUrfte wohl zuerst von Eser verwendet worden sein, z.B. Eser, NStZ 
1983, 433, 438. 

2Ausführlich hierzu Arzt, in: Jescheck/Triffterer, S. 141, 150 f. 
·JZwar besteht auch beim Totschlag die grundsätzliche Möglichkeit, eine lebenslange 

Freiheitsstrafe zu verhängen (§ 212 Abs. 2 StGB), doch wird in der Praxis von dieser 
Vorschrift kaum Gebrauch gemacht; vgl. hierzu auch Eser, DJT-Gutachten, D 36. 
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der zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verurteilte sich lange Jahre in Unsicher-
heit darüber befindet, ob und wann er mit seiner Entlassung rechnen kann. 
Dagegen hat der zur zeitigen Höchststrafe von fünfzehn Jahren verurteilte 
Totschläger Gewißheit darüber, zu welchem Zeitpunkt er spätestens entlassen 
wird. Hinzu kommt, daß er in aller Regel bereits nach zwei Dritteln (§ 57 
Abs. I StGB), bei ein wenig "guter Führung" sogar schon nach der Hälfte 
seiner Straf zeit in die Freiheit zurückkehren kann (§ 57 Abs. 2 StGB). 

In der Praxis klafft also nach wie vor eine Lücke zwischen Mord und Tot-
schlag, die in dieser Extremheit bei anderen Straftatbeständen, bei denen 
ebenfalls Abgrenzungsprobleme auftauchen, nicht bekannt ist. Daher hat sich 
an der Aktualität der Mordproblematik auch heute nichts geändert. Nach wie 
vor ist eine sachgerechte Differenzierung zwischen den einzelnen Tötungs-
delikten in Anbetracht der hieran anschließenden Sanktionen dringend gebo-
ten. 

Bei der Frage nach einer sachgerechten, und das heißt im Strafrecht schuld-
angemessenen Differenzierung, steht die Verdeckungsabsicht, neben einigen 
anderen Mordqualifikationsmerkmalen (hier sind insbesondere die Heimtücke 
und die sonstigen niedrigen Beweggründe zu nennen), im Mittelpunkt der 
Betrachtung. Schon seit langem wird dieses Mordmerkmal als eher zwielich-
tig empfunden; wird doch sonst die Selbstbegünstigung im Strafrecht als 
strafmildernd, wenn nicht sogar als strafbefreiend gewertet, soll sie im Zu-
sammenhang mit einer Tötung straf schärfend wirken. 

Natürlich bestehen auch unter dem Aspekt schuldgerechten Strafens grund-
sätzlich keine Bedenken, der Verdeckungstötung ein eigenes Tatunrecht zu-
zugestehen, das durch Strafe abzugelten ist: Dies ergibt sich schon aus dem 
häufig vorgetragenen Argument, daß der Täter einer Verdeckungstötung nicht 
nur seine bereits begangene Straftat verheimlicht, sondern noch ein weiteres 
Unrecht begeht, das, wenn man die betroffenen Rechtsgüter als Maßstab her-
anzieht, meist noch über das durch die Vortat verursachte deutlich hinaus-
geht. Wenn der Täter neuen Schaden anrichtet, neues Unrecht begeht, so ist 
der Rechtsstaat aufgerufen, dieses neue Unrecht zu ahnden. Es gibt kein 
Grundrecht, sich rur alle Zeiten außerhalb der Rechtsordnung zu bewegen, 
nur weil man sie einmal verlassen hat. Die Verdeckungstötung ist daher si-
cher ein strafbarer Totschlag. Es soll auch hier nicht in Zweifel gezogen wer-
den, daß die Verdeckungstötung vielleicht sogar zu den eher schweren Fällen 
des Totschlags gehört. Doch das oben erwähnte Argument genügt eigentlich 
nicht, um die Verdeckungsabsicht als ein Kriterium zu betrachten, das eine 

4Siehe hierzu auch unten S. 209 ff. 

'" 
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